
 
 

Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des 

Ferienprogramms der Gemeinde Ried 
(Ferienprogrammgebührensatzung) 

 
 

 
Aufgrund von Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Gemeinde Ried 
folgende Satzung: 
 
 

§ 1  
Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gemeinde erhebt für die Benutzung des Ferienprogramms (§ 1 der Ferienprogramm-

satzung) Benutzungsgebühren. 
 

(2) Die Gebührenpflicht besteht auch im Fall vorübergehender Erkrankung, Urlaub oder sons-
tiger vorübergehender Abwesenheit fort. 

 
 

§ 2  
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner sind, 

 
a) die Personensorgeberechtigten des Kindes, das in das Ferienprogramm aufgenommen 

wird, 
 

b) diejenigen, die das Kind zur Aufnahme in das Ferienprogramm angemeldet haben. 
 

(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 
 

§ 3  
Entstehen, Ende und Fälligkeit der Gebühr 

 
(1) Die Gebühr ist vom jeweiligen Ferienprogrammpunkt abhängig und ergibt sich aus den 

jährlich gestalteten Angeboten in Verbindung mit Aufwand, anfallenden Kosten sowie ggf. 
Verpflegung.  
 

(2) Über die zu leistende Teilnahmegebühr wird über das Buchungsportal „NUPIAN“ eine Kos-
tenfestsetzung mit Fälligkeit generiert.  

 
(3) Die Teilnahme ist nur nach erfolgter Bezahlung des Betrages möglich, ansonsten wird der 

Platz nachrückenden Kindern zur Verfügung gestellt.  
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§ 4  
Gebührensatz 

 
(1) Folgende Gebühren werden für das Ferienprogramm 2024 nach § 1 Abs. 1 erhoben: 

 

 
 
 

 

§ 5  
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
 
 
Ried, den 04.08.2023 
 
 
Erwin Gerstlacher 
Erster Bürgermeister 
 
 
 
In obiger durchgeschriebener Fassung sind folgende Satzungsänderungen enthalten: 
 

1. Änderungssatzung – in Kraft getreten am 13.07.2024 
Ried, den 09.07.2024 
gez. 
Erwin Gerstlacher 
Erster Bürgermeister 
 


